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Regeste

Regeste Staatsrechtliche Beschwerde, Erschöpfung des kantonalen Instanzenzuges.
Kantonale Rechtsmittel im Sinne von Art. 86 Abs. 2 OG sind nur solche, bei deren
Ergreifung Anspruch auf einen Bescheid besteht, was bei der Petition oder bei der nach der
aargauischen Verwaltungspraxis zulässigen "Aufsichtsbeschwerde" nicht zutrifft (Erw. 2).
Güterzusammenlegung, Willkür. Neuzuteilungen und insbesondere die Zerstückelung eines
Grundstücks sind willkürlich, wenn damit ein dem Güterzusammenlegungsverfahren
fremder Zweck verfolgt wird (Erw. 4).

Regeste Recours de droit public, épuisement des instances cantonales. Ne constituent des
moyens de droit cantonal au sens de l'art. 86 al. 2 OJ que ceux qui obligent l'autorité saisie à
se prononcer; tel n'est le cas ni de la pétition ni de la "plainte à l'autorité de surveillance"
admise par la pratique administrative argovienne (consid. 2). Remaniement parcellaire,
arbitraire. Les nouvelles répartitions de terres et en particulier le morcellement d'un fonds
sont arbitraires lorsque le but ainsi poursuivi est étranger à la procédure de remaniement
parcellaire (consid. 4).

Regesto Ricorso di diritto pubblico, esaurimento delle istanze cantonali. Costituiscono
rimedi di diritto cantonale nel senso dell'art. 86 cpv. 2 OG soltanto quelli che costringono
l'autorità adita a pronunciarsi; tale non è il caso nè per la petizione nè per il "reclamo
all'autorità di vigilanza" ammesso dalla prassi amministrativa argoviese (consid. 2).
Raggruppamento terreni, arbitrio. I nuovi riparti di terreni e in particolare il parcellamento
di un fondo sono arbitrari se lo scopo cosi perseguito è estraneo alla procedura di
ragggruppamento dei terreni (consid. 4).

Erwägungen

E. 1
(Prozessuales).

E. 2
Staatsrechtliche Beschwerden wegen Verletzung des Art. 4 BV und der Eigentumsgarantie
sind erst zulässig, nachdem von den kantonalen Rechtsmitteln Gebrauch gemacht worden
ist ( Art. 86 Abs. 2 OG ). Der Begriff des Rechtsmittels im Sinne dieser Bestimmung ist
weit auszulegen und umfasst nicht nur die ausserordentlichen Rechtsmittel, mit denen die
gerügte Verfassungsverletzung BGE 90 I 227 S. 230 geltend gemacht werden kann ( BGE
89 I 126 Erw. 1 mit Verweisungen), sondern alle Rechtsbehelfe, mit denen die Beseitigung
des mit der staatsrechtlichen Beschwerde angefochtenen Rechtsnachteils erreicht werden
kann ( BGE 78 I 250 , BGE 81 I 61 /62, BGE 84 I 171 /72). § 53 Abs. 1 BVV bezeichnet
die Entscheide der KBK über Beschwerden aus ihrem Zuständigkeitsbereich ausdrücklich
als "endgültig". Nach der Praxis steht jedoch gegen solche Entscheide das "Rechtsmittel der



Aufsichtsbeschwerde" an den Regierungsrat wegen "eklatanter Rechtsverletzung und
Verfahrensmängel" offen (Aarg. Gerichts- und Verwaltungsentscheide 1949 S. 292;
Entscheid des Regierungsrates vom 13. Dezember 1963 i.S. Harnisch). Dieser Rechtsbehelf
stellt indes, obwohl er zur Beseitigung des mit einer staatsrechtlichen Beschwerde wegen
formeller oder materieller Rechtsverweigerung angefochtenen Rechtsnachteils führen kann,
kein kantonales Rechtsmittel im Sinne von Art. 86 Abs. 2 OG dar. Darunter kann nur ein
Rechtsmittel fallen, dessen Ergreifung die angerufene Behörde verpflichtet, sich mit der
Sache zu befassen. Da bei der Petition kein Anspruch auf materielle Behandlung besteht, ist
daher die Petition kein Rechtsmittel, das vor Erhebung der staatsrechtlichen Beschwerde
ergriffen werden muss (nicht veröffentl. Urteil vom 7. Dezember 1960 i.S. Kunz, Erw. 4;
vgl. Verwaltungsentscheide der Bundesbehörden 1955 S. 163; MARTI, Probleme der
staatsrechtlichen Beschwerde ZSR 1962 II S. 57). Das gleiche gilt für die nach der
aargauischen Verwaltungspraxis zulässige, an keine Frist oder andere Formvorschrift
gebundene Aufsichtsbeschwerde gegen die Entscheide der KBK und anderer, der Aufsicht
des Regierungsrates unterstehender Verwaltungsbehörden. Wer eine solche Beschwerde
einreicht, hat keinen Anspruch auf einen Bescheid (MEIER, Die verwaltungsbehördliche
Verwaltungsrechtspflege im Kt. Aargau, Diss. Zürich 1949, S. 67/68) und ist daher dann,
wenn seiner Beschwerde keine oder nicht die gewünschte Folge gegeben wird, nicht in
BGE 90 I 227 S. 231 seinen persönlichen Interessen verletzt und zur staatsrechtlichen
Beschwerde gegen den Regierungsrat nicht legitimiert (Urteil vom 7. Februar 1962,
abgedruckt in ZBl 1962 S. 465 ff.). Kann aber der Entscheid, mit welchem der
Regierungsrat eine Aufsichtsbeschwerde gegen einen Entscheid der KBK abweist oder
darauf nicht eintritt, nicht mehr mit staatsrechtlicher Beschwerde angefochten werden, so
kann, ja muss diese schon im Anschluss an den Entscheid der KBK erhoben werden. Das
Bundesgericht ist denn auch auf Beschwerden gegen Entscheide der aargauischen KBK von
jeher ohne weiteres eingetreten (Urteile vom 29. Januar 1964 i.S. Stäuble und vom 1. Juli
1964 i.S. Schneider sowie zahlreiche frühere Urteile).

E. 3
(Die Berufung auf die Eigentumsgarantie fällt mit der Rüge der Verletzung von Art. 4 BV
(Willkür) zusammen).

E. 4
Da der Entscheid über Güterzusammenlegungen in erster Linie von örtlichen
Gegebenheiten abhängt und die Aufhebung einer einzelnen Neuzuteilung weitgehende
Auswirkungen haben kann, hat sich das Bundesgericht bei der Überprüfung von
Beschwerden gegen die Neuzuteilung stets Zurückhaltung auferlegt. Es schreitet nur ein,
wenn der angefochtene Entscheid gesetzlichen Vorschriften offensichtlich zuwiderläuft
oder sonst elementarste Grundsätze über Güterzusammenlegungen verletzt ( BGE 85 I 90
/91). Der Beschwerdeführer macht geltend, die streitige Zuteilung sei unvereinbar mit dem
Zweck, den die BVV verfolge. Nach § 1 Abs. 1 BVV gelten als Bodenverbesserungen "alle
den landwirtschaftlich benützten oder nutzbaren Boden... betreffenden Verbesserungen, die
geeignet sind, unfruchtbares oder wenig fruchtbares Land in fruchtbares umzuwandeln,
zerstörtes Kulturland wieder herzustellen oder die Bearbeitung oder den Betrieb
wirtschaftlicher zu gestalten". Es ist klar, dass die Erstellung eines Postgebäudes oder eines
Wohnhauses mit einem Postbüro, wofür das streitige Land dem Beschwerdeführer
weggenommen BGE 90 I 227 S. 232 und Emil Riniker zugeteilt worden ist, nicht unter
diese Zwecke der Bodenverbesserung fällt. Ebensowenig lässt sich die angefochtene



Zuteilung auf § 1 Abs. 3 BVV stützen, wonach bei Bodenverbesserungen "auf die Belange
der Orts- und Regionalplanung Rücksicht zu nehmen" ist. Diese Belange können die
Ausgestaltung des Wegnetzes (vgl. § 82 Ziff. 6 BVV) sowie die Aufteilung des
Zusammenlegungsgebietes in einen landwirtschaftlichen und einen
nichtlandwirtschaftlichen Perimeter (§ 71 Abs. 1 BVV) beeinflussen, vermögen aber die
Ausscheidung von Land für die Erstellung eines Postgebäudes oder für andere
regulierungsfremde Zwecke nicht zu rechtfertigen. Für die Verwendung von Land zu
solchen Zwecken gelten die in § 83 Abs. 2 und § 84 Abs. 4 BVV enthaltenen
Bestimmungen, die jedoch, wie die KBK in der Beschwerdeantwort mit Recht anerkennt,
vorliegend nicht anwendbar sind. Für die Zuteilung war vielmehr § 84 Abs. 2 BVV
massgebend. Nach dieser Bestimmung ist nicht nur jedem Grundeigentümer für die
abgetretenen Grundstücke nach Möglichkeit Ersatz in Land von ähnlicher Beschaffenheit
und Lage zuzuweisen, sondern ist auch "eine möglichst rationelle Arrondierung
anzustreben". Das heisst freilich nicht, dass die Grundeigentümer verlangen können, dass
ihnen bei der Neuzuteilung ein einziges Grundstück zugewiesen werde. Wenn dagegen ein
einzelnes Grundstück, und insbesondere das Hausgrundstück, nicht arrondiert, sondern im
Gegenteil zerstückelt wird, so kann dies angesichts des Arrondierungsgebotes nur zulässig
sein, wenn es für einen im Rahmen der BVV liegenden Zweck geschieht. Dass die neue
Ortsverbindungsstrasse das Hausgrundstück des Beschwerdeführers in zwei Stücke
zerschneidet, wird in der Beschwerde mit Recht nicht beanstandet, da die Schaffung eines
verbesserten Wegnetzes dazu beiträgt, die landwirtschaftliche Nutzung aller Grundstücke
im Gemeindegebiet wirtschaftlicher zu gestalten. Dagegen dient die Abtrennung eines
weiteren, 870 m2 haltenden Stückes BGE 90 I 227 S. 233 und dessen Zuteilung an Emil
Riniker zur Erstellung eines Postgebäudes, wie bereits dargetan, nicht mehr einem mit der
Güterzusammenlegung verfolgten Zwecke. Ein Entscheid, der auf unsachlichen, dem
Zweck der massgebenden Vorschriften fremden Erwägungen beruht, ist willkürlich und
verletzt den Art. 4 BV ( BGE 86 I 85 /86, BGE 87 I 249 ). Der angefochtene Entscheid, bei
dem dies zutrifft, ist daher aufzuheben. Dagegen kann dem weitergehenden Begehren des
Beschwerdeführers, ihm die ganze Fläche des durch die neue Ortsverbindungsstrasse
abgegrenzten Teils seines Baumgartens zuzuweisen, wegen der rein kassatorischen Natur
einer staatsrechtlichen Beschwerde der vorliegenden Art nicht entsprochen werden. Es wird
Sache der KBK sein, unter Berücksichtigung der vorstehenden Erwägungen neu über die
vom Beschwerdeführer gegen den Entscheid der Schätzungskommission erhobene
Beschwerde zu befinden.
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